
Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen (ALB)  
der B.u.G. Bohr- und Gesteinswerkzeuge GmbH, Castrop-Rauxel  

Stand Mai 2023 

Zur ausschließlichen Verwendung im unternehmerischen Geschäftsverkehr 

 
 
I. Geltungsbereich 
(1) Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten ergänzend zu den 
individuellen Vertragsvereinbarungen und den gesetzlichen Regelun-
gen ausschließlich diese Allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedin-
gungen (ALB) für den gesamten Geschäftsverkehr zwischen uns und 
dem Besteller. Abweichende Einkaufsbedingungen und sonstige 
abweichende AGB des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, 
wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Sie werden 
auch nicht durch eine Auftragsannahme Vertragsinhalt.  
Dies gilt auch für Allgemeine Geschäftsbedingungen außerhalb der 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Bestellers, insbesondere, aber 
nicht nur, für Qualitäts-Sicherungs-Vereinbarungen, Rahmenlieferver-
träge, Beistellverträge, Konsignationslagerverträge und Geheimhal-
tungsvereinbarungen des Bestellers, soweit die Regelungen darin nicht 
mit uns ausgehandelt wurden.  
Ein Schweigen unsererseits gilt nicht als Anerkennung. Die vorlie-
genden ALB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehen-
der oder abweichender Bedingungen des Bestellers Zahlungen an-
nehmen oder Leistungen erbringen. Spätestens durch Entgegennahme 
unserer Lieferungen oder Leistungen bringt der Besteller sein Einver-
ständnis mit unseren Bedingungen zum Ausdruck. 
(2) Diese ALB gelten nur im Geschäftsverkehr mit Unternehmern im 
Sinne von § 14 BGB. 
(3) Sind diese ALB durch rechtsgeschäftliche Einbeziehung Bestand-
teil von Verträgen mit dem Besteller, gelten sie im Falle einer fortdau-
ernden Geschäftsverbindung zwischen uns und dem Besteller auch für 
alle zukünftigen Verträge ohne erneute Einbeziehung bis zur Geltung 
unserer neuen ALB.  
(4) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller im 
Rahmen der Vertragsverhandlungen getroffen werden, sind aus 
Nachweisgründen schriftlich niederzulegen und von beiden Seiten zu 
bestätigen.  
(5) Nebenabreden, nachträgliche Vertragsänderungen und die Über-
nahme einer Garantie, insbesondere die Zusicherungen von Eigen-
schaften, oder die Übernahme eines Beschaffungsrisikos bedürfen der 
Schriftform, soweit sie durch nicht vertretungsberechtigte Personen 
abgegeben wurden.  
Unser Schweigen bedeutet keine Zustimmung. 
 
II. Beratung 
(1) Unsere Beratung erstreckt sich als produkt- und leistungsbezogene 
Beratung ausschließlich auf die von uns gelieferten Produkte und 
erbrachten Leistungen.  
Sie erstreckt sich nicht auf eine vertragsunabhängige Beratung, also 
solche Erklärungen, die gegeben werden, ohne dass Produkte verkauft 
oder Leistungen durch uns erbracht werden. 
(2) Die Beratungsleistungen von uns basieren auf empirischen Wer-
ten. Sofern sich unsere Beratung auf Umstände erstreckt, auf deren 
Richtigkeit wir keinen Einfluss haben, also etwa auf die Zusammen-
setzung des Rohmaterials oder die Leistungen von Subunternehmern, 
ist unsere Beratung unverbindlich.  
In unterlassenen Aussagen liegt keine Beratung. 
 
III. Angaben, Eignung, Eigentum an Unterlagen 
(1) Angaben zu unseren Produkten, insbesondere in unseren Prospek-
ten, Katalogen, sonstigen Unterlagen und elektronisch dargestellten 
Medien, z.B. im Internet, insbesondere über Eignung und Verwen-
dung unserer Produkte, sind unverbindlich, sofern der Einbezug dieser 
Angaben in den Vertrag nicht ausdrücklich vereinbart wurde.  
Sie befreien den Besteller nicht von eigenen Prüfungen und Versu-
chen. Der Besteller ist insbesondere nicht davon befreit, selbst die 
Eignung unserer Produkte und Empfehlungen für den beabsichtigten 
und alle weiteren Verwendungszwecke zu prüfen. Dies gilt insbeson-
dere für die Beachtung gesetzlicher und behördlicher Vorschriften bei 
der Verwendung unserer Produkte. 
(2) Güte und Maße bestimmen sich nach DIN-Normen bzw. Werk-
stoffblättern. Sofern keine DIN-Normen oder Werkstoffblätter beste-
hen, gelten die entsprechenden EURO-Normen, mangels solcher der 
Handelsbrauch.  
(3) Im Auftrag sind alle Angaben zur Auftragsdurchführung zu ma-
chen. Dies gilt für alle Lieferungen, Dienst-, Werk- und sonstige 
Leistungen von uns. Hierzu zählen insbesondere, aber nicht nur, 
Angaben zu Artikelbezeichnung, Stückzahl, Maßen, Material, Werk-

stoffzusammensetzung, Vorbehandlungen, Bearbeitungsspezifikatio-
nen, Behandlungsvorschriften, Lagerung, Normen sowie alle sonstigen 
technischen Parameter und physikalische Kenndaten. 
Fehlende, fehlerhafte oder unvollständige Angaben gelten als ausdrück-
lich nicht vereinbart und begründen keine Verpflichtungen von uns, 
weder im Sinne von Erfüllungs- und Gewährleistungs- noch im Sinne 
von Schadenersatzansprüchen. 
(4) Zeichnungen und andere Unterlagen sowie Modelle, Muster und 
alle sonstigen Gegenstände, die wir zur Ausführung des Auftrags zur 
Verfügung stellen, bleiben unser Eigentum. Wir behalten uns hieran 
sämtliche Rechte, insbesondere Urheberrechte, vor. Sie dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden oder außerhalb des Zwecks verwen-
det werden, zu dem sie dem Besteller übergeben wurden. Dies gilt 
insbesondere für solche Unterlagen, die als vertraulich gekennzeichnet 
sind. Vor der Weitergabe von Unterlagen an Dritte hat der Besteller 
unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung einzuholen. 
(5) Zeichnungen, Berechnungen und andere technische Unterlagen des 
Bestellers übereignet uns dieser mit der Überlassung kostenlos. Wir 
nehmen diese Übereignung hiermit an. Das geistige Eigentum wird 
hierdurch nicht berührt. Auf ausdrücklichen schriftlichen Wunsch des 
Bestellers bei Auftragserteilung werden die überlassenen Unterlagen 
auf dessen Kosten zurückübersandt und übereignet. 
 
IV. Leistungsumfang, Vertragsabschluß, Schriftform 
(1) Unsere Offerten sind freibleibend, sie gelten als Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebots.  
(2). Die erste Bearbeitung eines Angebotes ist in der Regel kostenlos. 
Weitere Angebote und Entwurfsarbeiten sind nur insoweit unentgelt-
lich, als der Vertrag gültig wird und bleibt.  
(3) Für den Umfang unserer Leistung ist unsere schriftliche Auftrags-
bestätigung maßgebend, im Falle eines Angebots unsererseits dieses, 
jedoch im Falle einer zeitlichen Bindung unseres Angebots nur bei 
fristgemäßer Annahme. Bei Fristüberschreitung sind wir an das Ange-
bot nicht mehr gebunden. An die von uns gemachten Angebote sind wir 
einem Monat gebunden. Erstellung und Lieferung erfolgen auf Grund-
lage der vom Besteller gemachten Angaben.  
Bis zur Annahmeerklärung durch den Besteller sind wir zum Widerruf 
unseres Angebots berechtigt. Aufträge des Bestellers, die nicht als 
Annahme unseres Angebotes zu qualifizieren sind, gelten nur bei 
ausdrücklicher Bestätigung durch uns als angenommen. Unsere Auf-
tragsbestätigung ist dann maßgebend für den Leistungsumfang.  
(4) Grundsätzlich stellt erst der vom Besteller erteilte Auftrag das 
Angebot dar, welches regelmäßig durch eine schriftliche Bestätigung 
(Auftragsbestätigung) durch uns angenommen wird. 
(5) Wir sind berechtigt, den Auftrag des Bestellers innerhalb von zwei 
Wochen ab Auftragserteilung des Bestellers anzunehmen, wenn nicht 
eine längere Annahmefrist vorgesehen ist. Soweit eine Auftragsbestäti-
gung durch uns nicht erfolgt, gilt die von uns erbrachte Leistung als 
Auftragsbestätigung. 
(6) Aufträge sollen schriftlich oder elektronisch (EDI) erteilt werden; 
Mündlich sowie telefonisch übermittelte Aufträge werden auf Gefahr 
des Bestellers ausgeführt. 
 
V. Annulierungskosten  
Storniert der Besteller einen erteilten Auftrag, können wir unbeschadet 
der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu 
machen, 10% des vereinbarten Preises für die durch die Bearbeitung 
des Auftrages entstandenen Kosten und für entgangenen Gewinn 
fordern. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines geringeren Schadens 
vorbehalten. 
 
VI. Preise 
(1) Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gelten unsere Preise ab 
Werk in EURO ausschließlich Mehrwertsteuer, die gesondert in der 
Rechnung ausgewiesen ist. Die Kosten für Verpackung, Fracht, Porto, 
Zoll und Transportversicherung sind vom Besteller zu tragen. Die 
Preise sind für Nachbestellungen nicht verbindlich. 
(2) Unseren Preisen liegen die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe 
bzw. der Auftragsbestätigung, sofern ein Angebot unsererseits nicht 
erfolgt ist, üblichen und gültigen Kalkulationsfaktoren zu Grunde.  
(3) Tritt bei Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten und 
unbefristete Verträge eine wesentliche Änderung der Lohn-, Material- 
oder Energiekosten ein, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, Ver-
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handlungen über eine angemessene Anpassung des Preises unter 
Berücksichtigung dieser Faktoren zu verlangen. 
(4) Wir sind berechtigt, den vereinbarten Preis angemessen zu ändern, 
wenn sich vor oder anlässlich der Durchführung des Auftrags Ände-
rungen ergeben, weil die vom Besteller gemachten Angaben und zur 
Verfügung gestellten Unterlagen fehlerhaft waren oder von diesem 
sonst Änderungen gewünscht werden. 
(5). Ist eine verbindliche Bestellmenge nicht vereinbart, so legen wir 
unserer Kalkulation die vom Besteller für einen bestimmten Zeitraum 
erwartete, unverbindliche Bestellmenge (Zielmenge) zugrunde. 
Nimmt der Besteller weniger als die Zielmenge ab, sind wir berech-
tigt, den Stückpreis angemessen zu erhöhen. Nimmt er mehr als die 
Zielmenge ab, senken wir den Stückpreis angemessen, soweit der 
Besteller den Mehrbedarf mindestens 3 Monate vor der Lieferung 
angekündigt hat. 
(6) Eine Versicherung der zu versendenden Ware wird von uns nur 
auf schriftlichen Wunsch und zu Lasten des Bestellers durchgeführt.  
(7) An Besteller, mit denen wir nicht in laufender Geschäftsverbin-
dung stehen, liefern wir gegen Nachnahme bzw. Vorauskasse. 
 
VII. Zahlungsbedingungen 
(1) Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind Zahlungen 
grundsätzlich in EURO zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer binnen 30 
Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug frei unserer auf der 
Rechnung angegebenen Bankverbindung zu leisten.  
Teilzahlungen bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. 
(2) Ist vereinbart, dass die Ware innerhalb einer bestimmten Frist nach 
unserer Meldung der Versandbereitschaft von unserem Besteller zum 
Versand freigegeben werden soll (Abruf), sind wir ab dem Zeitpunkt 
der Versandbereitschaft berechtigt, die Ware zu fakturieren. Das 
gleiche gilt für gestellte Termine bei Abrufaufträgen. 
(3) Die Zahlung hat in der Weise zu erfolgen, dass wir am Fälligkeits-
tag über den Betrag verfügen können.  
(4) Bei Zahlungsverzug, Stundung oder Teilzahlung sind wir berech-
tigt, bankübliche Verzugszinsen, mindestens jedoch in Höhe von 9 
Prozentpunkten p.a. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu fordern und 
weitere Leistungen bis zur Regulierung sämtlicher fälliger Rechnun-
gen zurückzuhalten. Die Zinsen sind sofort fällig. Der Nachweis eines 
höheren oder niedrigeren Schadens bleibt sowohl uns als auch dem 
Besteller vorbehalten.  
(5) Mit der Auftragserteilung bestätigt der Besteller seine Zahlungsfä-
higkeit bzw. seine Kreditwürdigkeit. 
Entstehen begründete Zweifel an Zahlungsfähigkeit oder Kreditwür-
digkeit des Bestellers, z.B. durch schleppende Zahlungsweise, Zah-
lungsverzug oder Scheckprotest, sind wir berechtigt, Sicherheitsleis-
tungen oder Barzahlung Zug um Zug gegen Leistung zu verlangen. 
Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht innerhalb einer ihm 
gesetzten angemessenen Frist nach, können wir vom noch nicht 
erfüllten Teil des Vertrages zurücktreten oder aber unsere Lieferungen 
bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen. Die Frist ist entbehrlich, 
wenn der Besteller zur Sicherheitsleistung erkennbar nicht imstande 
ist. 
(6) Die gesetzlichen Vorschriften über den Zahlungsverzug bleiben 
unberührt.  
(7) Die Annahme von Wechseln oder Schecks behalten wir uns aus-
drücklich vor. Wechsel und Schecks werden nur zahlungshalber 
entgegengenommen; Bank-, Diskont- und Einziehungsspesen sind 
vom Besteller zu tragen.. Rechnungsregulierung durch Scheck oder 
Wechsel erfolgt lediglich erfüllungshalber und gelten erst nach vorbe-
haltloser Gutschrift als Zahlung.  
(8) Bestehen mehrere offene Forderungen von uns gegenüber dem 
Besteller und werden Zahlungen des Bestellers nicht auf eine be-
stimmte Forderung erbracht, so sind wir berechtigt festzulegen, auf 
welche der offenen Forderungen die Zahlung erbracht wurde. 
(9)Die Zahlungstermine bleiben auch dann bestehen, wenn ohne unser 
Verschulden Verzögerungen in der Ablieferung entstehen. 
(10) Soweit Mehrwertsteuer in unserer Abrechnung nicht enthalten ist, 
insbesondere weil wir aufgrund der Angaben des Bestellers von einer 
„innergemeinschaftlichen Lieferung“ im Sinne des § 4 Nr. 1 b i. V. m. 
§ 6 a UStG ausgehen und wir nachträglich mit einer Mehrwertsteuer-
zahllast belastet werden (§ 6 a IV UStG), ist der Besteller verpflichtet, 
den Betrag, mit dem wir belastet werden, an uns zu bezahlen. Diese 
Pflicht besteht unabhängig davon, ob wir Mehrwertsteuer, Einfuhrum-
satzsteuer oder vergleichbare Steuern im Inland oder im Ausland 
nachträglich abführen müssen. 
(11) Wir sind berechtigt, bei Vertragsschluss eine angemessene Vo-
rauszahlung zu verlangen. Zinsen werden hierfür nicht vergütet. 
 
VIII. Aufrechnung, Zurückbehaltungsrechte 
(1) Der Besteller ist zur Aufrechnung gegenüber unseren Ansprüchen 
nur berechtigt, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräf-
tig festgestellt oder entscheidungsreif ist.  

(2) Die Abtretung von gegen uns gerichteten Forderungen bedarf 
unserer Zustimmung. 
(3) Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers besteht nur, wenn der 
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht und unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif ist oder, wenn 
wir unseren Pflichten aus demselben Vertragsverhältnis trotz schriftli-
cher Abmahnung wesentlich verletzt und keine angemessene Absiche-
rung angeboten haben.  
Ist eine Leistung von uns unstreitig mangelhaft, ist der Besteller zur 
Zurückbehaltung nur in dem Maße berechtigt, wie der einbehaltene 
Betrag im angemessenen Verhältnis zu den Mängeln und den voraus-
sichtlichen Kosten der Mangelbeseitigung steht. 
 
IX. Änderungen 
(1) Für nach Vertragsschluss gewünschte Änderungen des Liefer- oder 
Leistungsgegenstandes, bedarf es einer gesonderten vertraglichen 
Vereinbarung.  
(2) Wir behalten uns bei fehlenden oder fehlerhaften Informationen 
vor, den Lieferungs- oder Leistungsgegenstand angemessen zu ändern. 
Nachteile durch fehlende oder fehlerhafte Informationen, insbesondere 
zusätzliche Kosten oder Schäden, trägt der Besteller.  
(3) Technische Änderungen des Liefer- oder Leistungsgegenstandes, 
die das Vertragsziel nicht gefährden, bleiben vorbehalten.  
(4) Branchenübliche Mengenabweichungen bis max. 10 % sind zuläs-
sig.  
(5) Abweichungen von Maß, Gewicht und Güte sind nach DIN/EN/ISO 
oder der unter Kaufleuten geltenden Übung zulässig.  
(6) Teillieferungen sind zulässig, soweit dies den Gebrauch nur uner-
heblich beeinträchtigt und den Vertragszweck nicht gefährdet. Sie 
können gesondert abgerechnet werden. 
(7) Für Prüfungen, bei denen bestimmte Mess- oder Regelwerte oder 
sonstige Prüfparameter gelten sollen, müssen vor Lieferbeginn die 
entsprechenden Prüfmethoden festgelegt und von beiden Seiten aner-
kannt werden. Wenn keine Festlegung erfolgt, gelten unsere Prüfme-
thoden. 
(8) Wir behalten uns vor, eine Bearbeitung der Liefer- oder Leistungs-
gegenstände ohne Mehrkosten für den Besteller in einem anderen 
Betrieb durchzuführen oder durchführen zu lassen. 
 
X. Lieferbedingungen 
(1) Sofern keine anderweitige Vereinbarung besteht erfolgen unsere 
Lieferungen ex works gemäß der Klausel EXW der Incoterms 2010, 
werkseitig verladen, entweder durch Abholung des Bestellers oder auf 
Wunsch Versand „unfrei“. 
(2) Für die Einhaltung der Lieferfristen und -termine ist der Zeitpunkt 
der Absendung ab Werk bzw. die Anzeige der Abholbereitschaft 
maßgebend. Der vereinbarte Liefertermin ist eingehalten, wenn die 
Liefergegenstände am Liefertermin versandbereit ab Werk sind, wobei 
unsere Mitteilung der Versandbereitschaft so rechtzeitig erfolgen muss, 
dass der Besteller die üblicherweise notwendigen Maßnahmen treffen 
kann.  
Liefertermine gelten mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehal-
ten, wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesandt 
werden kann. 
(3) Lieferfristen beginnen mit Zugang unserer Auftragsbestätigung 
beim Besteller, jedoch nicht vor vollständiger Klarstellung aller Einzel-
heiten des Auftrages sowie Eingang sämtlicher vom Besteller zu lie-
fernden Unterlagen und Genehmigungen; entsprechendes gilt für 
Liefertermine. Die von uns genannten Lieferfristen sind Zirka-Fristen, 
soweit der Liefertermin nicht als verbindlich vereinbart wurde. Die 
Bestimmung der Lieferfrist bzw. des Liefertermins erfolgt vorbehalt-
lich der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung sowie vorbehalt-
lich unvorhersehbarer Produktionsstörungen.  
(4) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen bedingt die rechtzei-
tige und ordnungsgemäße Erfüllung der Mitwirkungspflichten und -
obliegenheiten durch den Besteller. Wenn der Besteller vertragliche 
Pflichten bzw. Obliegenheiten, z.B. Beibringung in- oder ausländischer 
Bescheinigungen, Leistung einer Vorauszahlung oder ähnliches, nicht 
rechtzeitig erfüllt, sind wir berechtigt, unsere Lieferfristen und -termine 
- unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Bestellers - entsprechend 
den Bedürfnissen unseres Produktionsablaufes angemessen hinauszu-
schieben.  
(5) Bei einvernehmlichen Änderungen des Auftragsgegenstandes sind 
Liefer- oder Leistungsfristen und Liefer- oder Leistungstermine neu zu 
vereinbaren.  
Dies gilt auch dann, wenn über den Auftragsgegenstand nach Vertrags-
schluss erneut verhandelt wurde, ohne dass eine Änderung des Auf-
tragsgegenstandes vorgenommen wurde. 
(6) Soweit der Liefertermin nicht kalendermäßig bestimmt oder be-
stimmbar ist, können Ansprüche wegen Nichteinhaltung der Lieferfrist 
nur nach ordnungsgemäßer Mahnung und Nachfristsetzung geltend 
gemacht werden. 
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(7) Wir sind berechtigt, bereits vor vereinbarter Zeit die vereinbarte 
Lieferung oder Leistung zu erbringen. 
 
XI. Verzug des Bestellers 
(1) Der Besteller ist zur Abholung der Ware verpflichtet, sobald ihm 
die Fertigstellung durch uns angezeigt wurde.  
Wird die Abholung oder der Versand auf Wunsch des Bestellers oder 
aus einem Grunde, den er zu vertreten hat, verzögert, geht die Gefahr 
mit der Anzeige der Abholbereitschaft bzw. Meldung der Versandbe-
reitschaft auf den Besteller über.  
Holt der Besteller die Ware innerhalb einer ihm gesetzten angemesse-
nen Frist nicht ab, so gilt die  Ware als geliefert. Wir sind in dem Fall 
berechtigt, die Ware in Rechnung zu stellen oder anderweitig über sie 
zu verfügen bzw. sie dem Besteller auf dessen Kosten und Gefahr zu 
liefern.  
(2) Hat der Besteller die Nichtabholung oder Nichtannahme zum 
vereinbarten Liefertermin bzw. Ablauf der vereinbarten Lieferfrist zu 
vertreten, können wir Ersatz unserer dadurch entstandenen Mehrauf-
wendungen verlangen.  
Insbesondere sind wir berechtigt, für jeden angefangenen Monat 
Lagerkosten in Höhe von 0,5 %, höchstens jedoch insgesamt 5 % des 
Liefer- oder Leistungspreises, dem Besteller in Rechnung zu stellen. 
Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Ver-
tragsparteien unbenommen.  
(3) Wir sind weiter befugt, auf Kosten und Gefahr des Bestellers einen 
geeigneten Aufbewahrungsort zu bestimmen sowie die Liefer- oder 
Leistungsgegenstände auf dessen Kosten zu versichern.  
(4) Sind wir berechtigt Schadenersatz statt der Leistung zu verlangen, 
so können wir, unbeschadet der Möglichkeit einen höheren tatsächli-
chen Schaden geltend zu machen, 15 % unseres Preises als Schadens-
ersatz fordern, wenn nicht der Besteller nachweist, dass ein Schaden 
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale 
ist. 
 
XII. Höhere Gewalt 
In den Fällen höherer Gewalt verlängern sich unsere Liefer- und 
Leistungsfristen um die Dauer der eingetretenen Störung. 
Hierzu zählen auch, aber nicht nur, von uns nicht zu vertretene unvor-
hersehbare und außerhalb unsere Einflusssphäre bestehende Umstän-
de, wie z.B. Krieg, Brandschäden, Streiks, Aussperrungen, Verkehrs-
störungen, Verfügungen von hoher Hand, Betriebsunterbrechungen, 
oder wesentliche Betriebsstörungen, wie z.B. Material oder Energie-
mangel bei uns, beauftragten Subunternehmern oder Vorlieferanten. 
Dies gilt auch dann, soweit wir uns bereits in Verzug befanden, als 
diese Umstände eintraten.  
Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Besteller 
unverzüglich mit.  
Werden Lieferung oder Leistung um mehr als vier Wochen verzögert, 
sind sowohl der Besteller als auch wir berechtigt, im Rahmen des von 
der Leistungsstörung betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag 
zurückzutreten. Bereits erbrachte Gegenleistungen werden zurücker-
stattet. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.  
 
XIII. Abrufe 
(1) Bei Abrufaufträgen erfolgt die Vereinbarung von Lieferterminen 
für Teillieferungen unter Berücksichtigung unserer Kapazitätsplanung 
und der Beschaffungsmöglichkeit des Vormaterials. 
(2) Abrufaufträge und Liefereinteilungen bedürfen schriftlicher Lie-
ferzeitvereinbarungen. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, das 
Material für den gesamten Auftrag zu beschaffen und die gesamte 
Bestellmenge sofort herzustellen. 
(3) Bei Bestellungen auf Abruf gewähren wir, wenn nichts Gegentei-
liges vereinbart ist, eine Frist von 6 Monaten vom Tag der Bestellung 
an. Ist diese Frist abgelaufen, ohne dass ein Abruf erfolgt ist, sind wir 
berechtigt, nach unserer Wahl die Produkte in Rechnung zu stellen 
oder vom Vertrag zurückzutreten.  
 
XIV. Gefahrübergang, Versand 
(1) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Ver-
schlechterung der Ware geht nach Anzeige der Abholbereitschaft auf 
den Besteller über.  
(2) Alle Sendungen erfolgen auf Gefahr des Bestellers vom Verlassen 
unseres Lieferwerks an, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart 
wurde. Soweit Versand vereinbart wurde, geht die Gefahr mit Absen-
dung der Ware oder deren Übergabe an das Transportunternehmen auf 
den Besteller über.  
Die Übernahme der Versandverpflichtung ändert nichts am Gefahr-
übergang, Erfüllungsort und den vorgenannten Bestimmungen. Ver-
sandart und Versandweg werden von uns gewählt, jedoch ohne Ge-
währ für billigste Verfrachtung, volle Ausnutzung des Ladegewichts 
und gewünschte Wagen- und Behältergrößen. Wir bestimmen den 
Spediteur oder Frachtführer. Mehrkosten durch abweichende Wün-

sche des Bestellers gehen zu seinen Lasten. Diese müssen uns rechtzei-
tig vor dem Versand mitgeteilt werden. Wünsche des Bestellers werden 
nach Möglichkeit und auf seine Kosten berücksichtigt.  
(3) Eine Versicherung gegen Transportschäden oder Verlust erfolgt nur 
auf Anforderung und Kosten des Bestellers.  
(4) Bei Beschädigung oder Verlust der Ware auf dem Transport hat der 
Besteller unverzüglich eine Bestandsaufnahme zu veranlassen und uns 
davon Mitteilung zu machen.  
Ansprüche aus etwaigen Transportschäden müssen beim Spediteur 
durch den Besteller unverzüglich geltend gemacht werden. 
 
XV. Verpackung, Behältnisse  
(1) Soweit nicht eine andere Vereinbarung getroffen wurde, bestimmen 
wir Art und Umfang der Verpackung. Die Wahl der Verpackung erfolgt 
unter Beachtung der erforderlichen Sorgfalt nach bestem Ermessen. 
Eine über den Transportzweck hinausgehende Verpackung oder ein 
sonstiger besonderer Schutz, z. B. für eine längerfristige Aufbewahrung 
oder Lagerung, bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung. 
(2) Einwegverpackungen, wie Holzkisten, Kartons usw., werden zu 
Selbstkosten berechnet. Sie werden Eigentum des Bestellers und nicht 
zurückgenommen. Mehrweg- und Gitterboxpaletten, Paletten mit 
Aufsetzrahmen und Deckel, Behälter und Kassetten bleiben unser 
Eigentum und sind ohne Kosten für uns unverzüglich an die Lieferstel-
le zurückzusenden. 
(3) Erfolgt der Versand in Leihverpackungen, sind diese innerhalb von 
30 Tagen nach Erhalt der Lieferung frachtfrei zurückzusenden. Verlust 
und Beschädigung der Leihverpackungen hat der Besteller zu vertreten.  
Leihverpackungen dürfen nicht zu anderen Zwecken oder zur Aufnah-
me anderer Gegenstände dienen. Sie sind lediglich für den Transport 
der gelieferten Ware bestimmt. Beschriftungen dürfen nicht entfernt 
werden. 
(4) Behältnisse des Bestellers müssen rechtzeitig und kostenfrei bei 
unserem Lieferwerk eingehen. Zur Prüfung, Reinigung oder Reparatur 
sind wir nicht verpflichtet, jedoch auf Kosten des Bestellers berechtigt.  
(5) Bei Beschädigungen oder Verlust können wir nach unserer Wahl 
gegen Überlassung der beschädigten Behältnisse Zahlung des Wieder-
beschaffungswertes oder Lieferung gleichwertiger Ersatzstücke verlan-
gen, bei Beschädigung auch Ersatz der Reparaturkosten.  
 
XVI. Schutzrechte 
(1) Sofern Gegenstände nach Angaben, z.B. Zeichnungen, Modellen 
oder Mustern, des Bestellers herzustellen sind, übernimmt der Besteller 
die Gewähr, dass durch die Herstellung und Lieferung keine Schutz-
rechte Dritter verletzt werden.  
(2) Sofern bei solchen Gegenständen Dritte uns unter Berufung auf 
ihnen zustehenden Schutzrechte die Herstellung und Lieferung untersa-
gen, sind wir berechtigt, die Herstellung und Lieferung einzustellen, 
und Ersatz unserer Aufwendungen zu verlangen.  
(3) Wir sind nicht zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet.  
(4) Schadensersatzansprüche des Bestellers sind in diesen Fällen ausge-
schlossen.  
(5) Für Schäden, die uns aus der Verletzung von Schutzrechten erwach-
sen, hat der Besteller Ersatz zu leisten und uns von Ansprüchen Dritter 
freizustellen. Für etwaige Prozesskosten ist uns auf Verlangen Vor-
schuss zu zahlen.  
(6) Unsere Haftung für etwaige Schutzrechtsverletzungen, die im Zu-
sammenhang mit der Anwendung der Liefer- oder Leistungsgegenstände 
oder mit der Verbindung oder dem Gebrauch der Liefer- oder Leis-
tungsgegenstände mit anderen Produkten stehen, ist ausgeschlossen. 
(7) Im Fall von Rechtsmängeln sind wir nach unserer Wahl berechtigt: 
- die erforderlichen Lizenzen bezüglich der verletzten Schutzrechte zu 
beschaffen 
- oder die Mängel des Liefer- oder Leistungsgegenstandes durch Zurver-
fügungstellung eines in einem für den Besteller zumutbaren Umfang 
geänderten Liefer- oder Leistungsgegenstandes zu beseitigen. 
(8) Unsere Haftung für die Verletzung von fremden Schutzrechten 
erstreckt sich nur auf solche Schutzrechte, welche in Deutschland regis-
triert und veröffentlicht sind. 
 
XVII. Untersuchungs- und Rügepflichten, Abnahme 
(1) Die Mängelrechte des Bestellers sowie alle vertraglichen Schaden-
ersatzansprüche wegen unserer Lieferungen, Dienst- und Werkleistun-
gen setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
Ansonsten gilt der Mangel als genehmigt. Insbesondere hat der Bestel-
ler die Ware unverzüglich nach Ablieferung bzw. bei Abholung mit der 
zumutbaren Gründlichkeit zu untersuchen. Die hierbei feststellbaren 
Mängel sind unverzüglich schriftlich zu rügen. Mängel, die auch bei 
sorgfältigster Prüfung nicht unverzüglich entdeckt werden können, sind 
unter sofortiger Einstellung etwaiger Be- und Verarbeitung unverzüg-
lich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Mängelrügen müssen 
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schriftlich erfolgen. Eine Rüge in Textform, z.B. als Email, ist nicht 
ausreichend. 
(2) Für Dienst- und Werkleistungen gilt die Regelung des § 377 HGB 
entsprechend. Die Mängelrüge entbindet den Besteller nicht von der 
Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen.  
(3) Wenn eine Abnahme des Werkes vereinbart ist, hat die Abnahme 
innerhalb Wochenfrist beginnend mit dem Datum der Meldung unserer 
Abnahmebereitschaft in unserem Werk bzw. unserem Lager zu erfol-
gen. Die Abnahmekosten trägt der Besteller. Der Abnahme steht es 
gleich, wenn der Besteller das Werk nicht innerhalb dieser Wochenfrist 
abnimmt. Soweit wir keine Garantie für die Beschaffenheit des Werkes 
übernommen oder einen Mangel nicht arglistig verschwiegen haben, 
sind die Rechte des Besteller wegen eines Mangels nach erfolgter 
Durchführung der vereinbarten Abnahme durch den Besteller ausge-
schlossen, soweit der Besteller den Mangel nicht gerügt hat, obwohl er 
ihn bei der vereinbarten Art der Abnahme hätte feststellen können, er 
den Mangel also aufgrund von Fahrlässigkeit nicht festgestellt hat.  
(4) Der Besteller überlässt uns die gerügten Waren und räumt uns die 
zur Prüfung des gerügten Mangels erforderliche Zeit ein.  
Bei unberechtigten Beanstandungen behalten wir uns die Belastung des 
Bestellers mit Fracht- und Umschlagskosten sowie dem Überprüfungs-
aufwand vor. 
 
XVIII. Mängelrechte 
(1) Soweit ein Mangel des Liefergegenstandes vorliegt, ist uns zu-
nächst stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener 
Frist zu gewähren. Wir sind nach eigener Wahl zur Mangelbeseiti-
gung, Ersatzlieferung oder Gutschrift berechtigt.  
Schlägt die Nacherfüllung fehl, d.h. dass mindestens zwei Versuche 
zur Nachbesserung fehlgeschlagen sind oder die Nacherfüllung dem 
Besteller unzumutbar ist, ist der Besteller - unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche - berechtigt, vom Vertrag zurücktreten oder 
Herabsetzung der Vergütung zu verlangen.  
Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwen-
dungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich 
an einen anderen Ort als den der Niederlassung des Bestellers ver-
bracht wurde; es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestim-
mungsgemäßen Gebrauch.  
(2) Bei Fremderzeugnissen, auch soweit sie in unseren Erzeugnissen 
verbaut oder sonst verwendet worden sind, sind wir berechtigt, unsere 
Haftung zunächst auf die Abtretung der Gewährleistungsansprüche zu 
beschränken, die uns gegen den Lieferanten der Fremderzeugnisse 
zustehen, es sei denn, dass die Befriedigung aus dem abgetretenen 
Recht fehlschlägt oder der abgetretene Anspruch aus sonstigen Grün-
den nicht durchgesetzt werden kann. In diesem Fall stehen dem Be-
steller wieder die Rechte aus dem vorangehenden Absatz (1) zu. 
(3) Unsere Erklärungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag, z.B. 
Leistungsbeschreibungen, Bezugnahme auf DIN-Normen, etc., enthal-
ten im Zweifel keine Garantieübernahme. Maßgeblich sind dabei nur 
unsere ausdrücklichen schriftlichen Erklärungen über die Übernahme 
einer Garantie. Durch Angaben in Produktbeschreibungen und Pro-
duktspezifikationen wird, vorbehaltlich ihrer Erfassung als Beschaf-
fenheitsangaben im Sinne von § 434 BGB oder § 633 BGB, jedenfalls 
keine Garantie für die Beschaffenheit der Sache oder dafür, dass die 
Sache für eine bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit be-
hält, übernommen.  
(4) Mängelansprüche bestehen nicht bei Vorliegen natürlichen Ver-
schleißes oder natürlicher Abnutzung unserer Produkte infolge ihrer 
stofflichen Beschaffenheit, insbesondere bei Schäden, die nach dem 
Gefahrübergang infolge unsachgemäßen bzw. nicht bestimmungsge-
mäßen Gebrauchs bzw. nachlässiger Behandlung unserer Produkte, 
fehlerhaften Einbaus, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 
Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe oder auf Grund besonderer 
äußerer Einflüsse, z.B. chemischer, elektrochemischer oder elektri-
scher Art, entstehen, sofern sie nicht nach dem Vertrag vorausgesetzt 
sind oder auf ein Verschulden unsererseits zurück zu führen sind  
(5) Werden unsere Produkte nicht dem Verwendungszweck entspre-
chend verwendet, werden insbesondere gesetzliche oder behördliche 
Vorschriften oder unsere Hinweise nicht beachtet, Änderungen nicht 
zulässiger Art an den Produkten vorgenommen oder unsere Produkte 
nicht ordnungsgemäß behandelt oder entgegen ihrem vertraglich 
vereinbartem Verwendungszweck fehlerhaft eingesetzt, so sind An-
sprüche für die daraus entstehenden Schäden ausgeschlossen.  
(6) Im Rahmen von Instandsetzungen durch uns ohne rechtliche 
Verpflichtung, z.B. aus Kulanz, stehen dem Besteller Mängelansprü-
che nur bei ausdrücklicher Vereinbarung zu. Wir geben generell keine 
Garantie auf Instandsetzungsarbeiten.  
(7) Für Ersatzleistungen und Nachbesserungen gelten die gleichen 
Gewährleistungsbedingungen wie für die ursprünglich gelieferte 
Sache. 

XIX. Verjährung, Verjährungshemmung 
(1) Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln 
unserer Produkte, Dienst- und Werkleistungen sowie die daraus entste-
henden Schäden beträgt 1 Jahr. Der Beginn der Verjährungsfrist richtet 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Vorstehende Verjährungsfrist gilt nicht, soweit das Gesetz in den 
Fällen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2, 479 und 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB länge-
re Fristen vorschreibt.  
Die Verjährungsfrist nach Satz 1 gilt auch für sämtliche gegen uns 
bestehenden Schadenersatzansprüche, unabhängig davon, ob sie mit 
einem Mangel im Zusammenhang stehen und unabhängig von der 
Rechtsgrundlage des Anspruchs.  
(2) Die Verjährungsfristverkürzung nach Abs.1 Satz 1 sowie Satz 4 gilt 
nicht im Falle des Vorsatzes, wenn wir den Mangel arglistig ver-
schwiegen haben, wir eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache 
übernommen haben, bei Schadenersatzansprüchen wegen der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit einer 
Person, bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz, bei einer grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung oder bei schuldhafter Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten sowie bei Einschlägigkeit der gesetzlichen 
Vorschriften zum Verbrauchsgüterkaufrecht. 
(4) Nacherfüllungsmaßnahmen, also die Lieferung einer mangelfreien 
Sache oder die Mangelbeseitigung, lassen die Verjährungsfrist nicht 
neu beginnen, sondern hemmen nur die für den ursprünglichen Liefer-
gegenstand geltende Verjährungsfrist um die Dauer der durchgeführten 
Nacherfüllungsmaßnahme. In der Durchführung der Nacherfüllung 
durch uns liegt im Zweifel kein Anerkenntnis im Sinne von § 212 Nr. 1 
BGB. 
(5) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 
(6) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, bleiben die 
gesetzlichen Bestimmungen über den Verjährungsbeginn, die Ablauf-
hemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt. 
 
XX. Haftung 
(1) Wir haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft nur mit dem 
Gesellschaftsvermögen. 
(2) Im Fall einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht. Für grob fahrlässiges Verschulden haften 
wir auch bei Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten. 
Die Haftung ist in den vorgenannten Fällen auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt.  
(3) Im Falle zugesicherter Eigenschaften ist unsere Haftung auf den 
Umfang und die Höhe unserer Produkt-Haftpflichtversicherung be-
grenzt. Der Umfang der Deckung entspricht den unverbindlichen 
Empfehlungen zur Betriebs- und Produkt-Haftpflichtversicherung des 
Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft. Die Höhe der 
Deckung beträgt für die im Versicherungsvertrag erfassten Versiche-
rungsfälle 2 Mio. Euro pro Versicherungsjahr. 
(4) Schadenersatzansprüche wegen vorsätzlicher Verletzung von 
Vertragspflichten durch uns, Ansprüche wegen Personenschäden und 
Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz unterliegen den gesetzli-
chen Bestimmungen. 
(5) Für deliktische Ansprüche haften wir entsprechend der vertragli-
chen Haftung; einschränkende Haftungsvereinbarungen aus Vertrag 
gelten auch gegenüber dem Besteller.  
(6) Eine weitergehende Schadenersatzhaftung als nach den vorstehen-
den Regelungen ist ausgeschlossen.  
(7) Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur inso-
weit, als dieser mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen 
Mängel- und Schadenersatzansprüche hinausgehende Vereinbarung 
getroffen hat.  
(8) Eine Haftung von uns ist ausgeschlossen, soweit der Besteller 
seinerseits die Haftung gegenüber seinem Abnehmer wirksam be-
schränkt hat.  
(9) Soweit die Haftung von uns ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, 
gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeit-
nehmer, Mitarbeiter, Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.  
(10) Soweit die Haftung nach Vorstehendem ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, ist der Besteller verpflichtet, uns auch von Ansprü-
chen Dritter freizustellen. 
(11) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
(12) Der Besteller ist verpflichtet, uns von etwaigen geltend gemachten 
Ansprüchen Dritter unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen und uns 
alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorzubehalten. 

 
XXI. Fertigungsmittel 
(1) Sind zur Durchführung des Auftrages spezielle Fertigungsmittel, 
wie z.B. Werkzeuge und Sondereinrichtungen, erforderlich, so sind wir 
und bleiben – sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde – Eigentü-
mer der durch uns oder einem von uns beauftragten Dritten hergestell-



Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen der B.u.G. Bohr- und Gesteinswerkzeuge GmbH, Stand Mai 2023 
 

5

ten Fertigungsmittel; dies gilt auch dann, wenn der Besteller anteilig 
Werkzeugkosten bezahlt. 
(2) Die Fertigungsmittel werden – falls ausdrücklich vereinbart – nur 
für die Aufträge des Bestellers verwendet, solange der Besteller seinen 
Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Wir sind nur 
dann zur Instandhaltung und zum kostenlosen Ersatz dieser Werkzeu-
ge verpflichtet, wenn diese zur Erfüllung einer dem Besteller zugesi-
cherten Ausbringungsmenge erforderlich ist.  
Eine Verpflichtung zur Aufbewahrung erlischt 2 Jahre nach der letzten 
Teilelieferung aus den Werkzeugen und vorheriger Benachrichtigung 
des Bestellers. Wir dürfen solche Werkzeuge und Sondereinrichtun-
gen bei Nichtabholung durch den Besteller nach Ablauf  dieser 2 Jahre 
anderweitig verwenden oder verschrotten. Ersatzansprüche des Bestel-
lers sind insoweit ausgeschlossen.  
(3) Herstellungskosten für die Fertigungsmittel werden, sofern nichts 
anderes vereinbart ist, von der zu liefernden Ware gesondert in Rech-
nung gestellt. Dies gilt auch für Werkzeuge, die infolge von Ver-
schleiß ersetzt werden müssen. 
Im Angebot und in der Auftragsbestätigung werden anteilige Werk-
zeugkosten gesondert aufgeführt; sie sind bei Vertragsabschluss ohne 
Abzug fällig. Ferner soll darin angegeben werden, ob und wie eventu-
ell gezahlte Werkzeugkostenanteile amortisiert werden. 
(4) Ist vereinbart, dass der Besteller Eigentümer der Werkzeuge und 
Sondereinrichtungen werden soll, so geht das Eigentum nach Zahlung 
des Kaufpreises auf ihn über. Die Übergabe an den Besteller wird 
ersetzt durch die Aufbewahrungspflicht von uns. Unabhängig von 
dem gesetzlichen Herausgabeanspruch des Bestellers und von der 
Lebensdauer sind wir bis zur Abnahme einer zu vereinbarenden 
Mindeststückzahl durch den Besteller oder bis zum Ablauf eines 
bestimmten Zeitraums zum ausschließlichen Besitz berechtigt. Wir 
werden die Werkzeuge und Sondereinrichtungen als Fremdeigentum 
kennzeichnen und auf Verlangen des Bestellers auf dessen Kosten 
versichern.  
(5) Konstruktions- und Berechnungsunterlagen, sowie Fertigungsan-
weisungen und jegliche Art von Dokumentationen bleiben unser 
Eigentum und sind von einer Herausgabepflicht ausgenommen. 
(6) Setzt der Besteller während der Anfertigungszeit der Ferti-
gungsmittel die Zusammenarbeit aus oder beendet er sie, gehen alle 
bis dahin entstandenen Herstellungskosten zu seinen Lasten, es sei 
denn, dass wir die Beendigung zu vertreten haben.  
(7) Bei bestellereigenen Werkzeugen oder Sondereinrichtungen 
gemäß Absatz 4 oder bei vom Besteller leihweise zur Verfügung 
gestellten Werkzeugen und Sondereinrichtungen beschränkt sich 
unsere Haftung bezüglich Aufbewahrung und Pflege auf die Sorgfalt 
wie in eigenen Angelegenheiten. Kosten für Wartung und Versiche-
rung trägt der Besteller.  
Die nach dieser Ziffer XXI begründeten Verpflichtungen von uns 
erlöschen, wenn nach Erledigung des Auftrages und entsprechender 
Aufforderung an den Besteller zur Abholung dieser die Werkzeuge 
und Sondereinrichtungen nicht innerhalb von 14 Tagen nach Auffor-
derung abgeholt hat.  
(8) Solange der Besteller seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht 
in vollem Umfang nachkommt, steht uns ein Zurückbehaltungsrecht 
an den Werkzeugen zu. Unberührt hiervon bleiben die uns gesetzlich 
zustehenden Pfandrechte. 
 
XXII. Materialbeistellungen 
Überlässt uns der Besteller Materialien zur Bearbeitung gelten ergän-
zend folgende Bestimmungen: 
(1) Für vom Besteller beigestelltes Material übernimmt dieser die 
Überprüfung und Gewährleistung der Qualität (z.B. Werkstoff, Maß-
genauigkeit etc.).  
(2) Der Besteller liefert das zu bearbeitende Material frei Haus. 
(3) Wir führen bei dem uns überlassenen Material lediglich eine 
Eingangskontrolle hinsichtlich Stückzahl, Identität sowie eine Sicht-
kontrolle auf offensichtliche Transportschäden durch. Festgestellte 
Mängel oder Schäden werden dem Besteller innerhalb von 10 Werk-
tagen ab Mangelentdeckung angezeigt. 
Zur Überprüfung der Übereinstimmung des Materials mit der vom 
Besteller angegebenen Spezifikation sind wir nur verpflichtet, wenn 
hierfür offensichtliche Anhaltspunkte gegeben sind.  
Zu weitergehenden Prüfungen sind wir nicht verpflichtet. Eine Prü-
fung kann ausdrücklich vereinbart werden, wobei die Kosten der 
Prüfung dem Besteller zur Last fallen.  
(4) Die uns überlassenen Materialien müssen aus einem gut zu 
bearbeitenden Material von normaler Beschaffenheit bestehen, 
maßhaltig sein, soweit sie bereits bearbeitet sind und solche Abmes-
sungen, besitzen, dass eine normale Bearbeitung möglich ist.  
Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, werden wir den Besteller 
auf den notwendig werdenden Mehraufwand und auf die daraus 
folgende Preiserhöhung hinweisen.  

Ist der Besteller mit der Preisänderung nicht einverstanden, hat er das 
Recht vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt hat unverzüglich 
nach unserer Mitteilung über die geänderten Voraussetzungen zu 
erfolgen. Erklärt der Besteller den Rücktritt, so hat er den bereits 
geleisteten Aufwand angemessen zu vergüten. 
(5) Die Anfertigung und Herrichtung besonderer Spannvorrichtungen 
werden gesondert berechnet.  
(6) Erweist sich die überlassene Ware infolge von Materialfehlern als 
unbrauchbar, so sind uns die aufgewendeten Bearbeitungskosten zu 
ersetzen. 
(7) Für Schäden durch ungenaue Beschriftung und Kennzeichnung der 
vom Besteller angelieferten Ware haften wir nicht. 
(8) Der Besteller ist verpflichtet, sämtliche Schäden einschließlich 
entgangenen Gewinns, die uns durch die Überlassung von nicht 
bearbeitungsfähigem Material entstehen, zu ersetzen.  
(9) Für im branchenüblichen Umfang anfallenden Ausschuss wird von 
uns kein Ersatz geleistet. 
(10) Im Falle der Beschädigung, Zerstörung oder des Abhandenkom-
mens der uns überlassenen Sachen tritt unsere Ersatzpflicht nur ein, 
soweit wir den Schaden zu vertreten haben. Sollten Teile wegen Bear-
beitungsfehlern nicht mehr verwendbar sein, werden wir die gleiche 
Arbeit an einem uns auf unsere Kosten einzusendenden neuen Stück 
ohne Berechnung ausführen. Die Eigenbelieferung bleibt vorbehalten. 
Im Übrigen beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf die Beschaffung 
einer gleichartigen und gleichwertigen Sache, wobei bei Vorliegen der 
rechtlichen Voraussetzungen ein Wertabzug neu für alt vorgenommen 
wird.  
(11) Normale Abnutzung und Verschleiß ist von der Haftung ausge-
nommen. Der Besteller hat die uns überlassenen Sachen im Rahmen 
einer „Außenversicherung” zu versichern.   
(12) Soweit nicht nach den vorstehenden Absätzen ausdrücklich andere 
Regelungen vorgesehen sind, gelten im Übrigen die Bestimmungen 
dieser ALB.  
 
XXIII Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen (Vorbe-
haltsware) bis zur Begleichung aller im Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses bereits entstandenen und aller künftig entstehenden Forde-
rungen aus der Geschäftsbeziehung  mit dem Besteller vor.  
Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne 
unserer Forderungen in laufende Rechnungen aufgenommen sind und 
der Saldo gezogen und anerkannt ist. Kaufpreisforderungen gelten trotz 
Zahlung solange als nicht erloschen, als eine von uns in diesem Zu-
sammenhang übernommene wechselmäßige Haftung, wie zum Beispiel 
im Rahmen eines Scheck-Wechsel-Verfahrens, fortbesteht.  
(2) Der Besteller ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu 
behandeln. Insbesondere ist der Besteller verpflichtet, die Vorbehalts-
ware auf eigene Kosten gegen Schäden aufgrund Feuer, Wasser-, 
Sturm-, Einbruch- und Diebstahlschäden zum Neuwert zu versichern. 
Im Schadenfalle entstehende Sicherungsansprüche sind uns abzutreten. 
Wir nehmen die Abtretung hiermit an. Sofern Wartungs- und Inspekti-
onsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchführen. 
(3) Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als 
Hersteller im Sinne von § 950 BGB ohne uns zu verpflichten. Die be- 
und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne des Abs. 1. Bei 
Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit 
anderen Waren durch den Besteller steht uns das Miteigentum an der 
neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltswa-
re zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser 
Eigentum durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung, so 
überträgt der Besteller uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentums- 
bzw. Anwartschaftsrechte an dem neuem Bestand oder der Sache im 
Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware, im Falle der Verar-
beitung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum 
Rechnungswert der anderen verwendeten Waren, und verwahrt sie 
unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbe-
haltsware im Sinne des Abs. 1.  
(4) Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange 
er nicht im Verzug ist, weiterveräußern, vorausgesetzt, dass er sich das 
Eigentum vorbehält und die Forderungen aus der Weiterveräußerung 
gemäß den Abs. 5 und 6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen 
über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt. Als Weiterveräußerung 
im Sinne dieses Abs. 4 gilt auch die Verwendung der Vorbehaltsware 
zur Erfüllung von Werkverträgen.  
(5) Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Wir nehmen die 
Abtretung hiermit an. Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung 
wie die Vorbehaltsware im Sinne von Abs. 1. Auf unser Verlangen hat 
uns der Besteller alle erforderlichen Auskünfte über den Bestand der in 



Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen der B.u.G. Bohr- und Gesteinswerkzeuge GmbH, Stand Mai 2023 
 

6

unserem Eigentum stehenden Waren und über die an uns abgetretenen 
Forderungen zu geben.  
(6) Wird die Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen 
Waren weiterveräußert, so wird uns die Forderung aus der Weiterver-
äußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware 
zum Rechnungswert der anderen Waren abgetreten. Wir nehmen die 
Abtretung hiermit an. Bei der Weiterveräußerung von Waren, an 
denen wir Miteigentumsanteile gemäß Abs. 3 haben, wird uns ein 
unserem Miteigentumsanteil entsprechender Teil der Forderung 
abgetreten, dessen Abtretung wir hiermit annehmen. 
(7) Der Besteller ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräuße-
rung einzuziehen, es sei denn, wir widerrufen die Einziehungsermäch-
tigung in den in Abs. 8 genannten Fällen. Auf unser Verlangen ist der 
Besteller in diesen Fällen verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der 
Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selber tun - 
und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen 
zu geben. Zur Abtretung der Forderungen ist der Besteller in keinem 
Fall befugt.  
(8) Gerät der Besteller mit der Zahlung in Verzug und deutet dies auf 
eine Gefährdung der Realisierbarkeit eines nicht unerheblichen Teils 
unserer Forderung hin, sind wir berechtigt, die Weiterverarbeitung der 
gelieferten Ware zu untersagen, die Ware zurückzuholen und hierzu 
gegebenenfalls den Betrieb des Bestellers zu betreten. In der Zurück-
nahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt, 
soweit nicht das Verbraucherkreditgesetz oder § 449 II BGB Anwen-
dung finden, kein Rücktritt vom Vertrag. In der Vereinbarung des 
Eigentumsvorbehalts liegt der Vorbehalt eines Rücktrittsrechts für den 
Fall des Zahlungsverzuges des Bestellers. Der Besteller erklärt bereits 
jetzt sein Einverständnis, dass die von uns mit der Abholung der 
Vorbehaltsware beauftragten Personen zu diesem Zweck das Grund-
stück bzw. das Gebäude, auf oder in dem sich die Vorbehaltsware 
befindet, betreten oder befahren können, um die Vorbehaltsware an 
sich zu nehmen. 
(9) Factoring-Geschäfte sind nur mit unserer Einwilligung wirksam. 
Der Besteller ist nicht berechtigt, Vorbehaltsware zu verpfänden oder 
Dritten zur Sicherung zu übereignen. Von Beeinträchtigungen durch 
Dritte muss uns der Besteller unverzüglich benachrichtigen. Bei 
Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, 
wird der Besteller auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüg-
lich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen 
können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem 
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Besteller. 
(10) Wegen aller Forderungen aus dem Vertrag steht uns neben den 
gesetzlichen Pfandrechten an den uns zur Bearbeitung überlassenen 
Sachen auch ein vertragliches Pfandrecht zu. Das Pfandrecht kann 
auch wegen Forderungen aus früher durchgeführten Arbeiten, Ersatz-
teillieferungen und sonstigen Leistungen geltend gemacht werden, 
soweit sie mit dem Leistungsgegenstand im Zusammenhang stehen. 
Für sonstige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das Pfand-
recht, soweit diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Die 
§§ 1204 ff. BGB und § 50 Abs. 1 der Insolvenzordnung finden ent-
sprechend Anwendung. 
(11) Soweit der Eigentumsvorbehalt nach dem Recht des Landes, in 
dem sich die gelieferte Ware befindet, nicht wirksam sein sollte, hat 
der Besteller auf unser Verlangen eine gleichwertige Sicherheit zu 
bestellen. Kommt er diesem Verlangen nicht nach, können wir ohne 
Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele sofortige Bezahlung sämtli-
cher offener Rechnungen verlangen.   
(12) Übersteigt der realisierbare Wert der bestehenden Sicherheiten 
die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 15 %, so sind wir 
auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten 
nach unserer Wahl verpflichtet. 
 
XXIV. Geheimhaltung 
(1) Der Besteller verpflichtet sich, alle schutzwürdigen Aspekte der 
Geschäftsbeziehung vertraulich zu behandeln. Er wird insbesondere 
alle nicht offenkundigen kaufmännischen und technischen Einzelhei-
ten, die ihm durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, als Ge-
schäftsgeheimnis behandeln. Nicht unter die Geheimhaltungspflicht 
fallen Informationen oder Aspekte der Geschäftsbeziehung, die zum 
Zeitpunkt der Bekanntgabe nachweislich bereits öffentlich bekannt 
waren sowie solche Informationen oder Aspekte der Geschäftsbezie-
hung, die dem Besteller nachweislich bereits vor der Bekanntgabe 
durch uns bekannt waren. 
(2) Der Besteller sorgt dafür, dass auch seine Mitarbeiter entsprechen 
zur Geheimhaltung verpflichtet werden. 
(3) Eine Vervielfältigung der dem Besteller überlassenen Unterlagen ist 
nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse und urheberrechtlichen 
Bestimmungen zulässig.  
(4) Sämtliche Unterlagen dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung 
weder ganz noch teilweise Dritten zugänglich gemacht oder außerhalb 

des Zwecks verwendet werden, zu dem sie dem Besteller überlassen 
wurden. 
(5) Eine auch teilweise Offenlegung der Geschäftsbeziehung mit uns 
gegenüber Dritten darf nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung erfolgen; der Besteller soll die Dritten im Rahmen einer 
gleichartigen Vereinbarung ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichten. 
(6) Der Besteller darf nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustim-
mung mit der Geschäftsbeziehung mit uns werben. 
(7) Der Besteller ist auch nach dem Ende der geschäftlichen Beziehun-
gen zur Geheimhaltung verpflichtet. 
 
XXV. Risiko der Export- und Importfähigkeit  
Ist ein Export bestellter Produkte durch uns nicht vereinbart, sind wir 
nicht verpflichtet zu prüfen, ob eine Ausfuhr der von uns gelieferten 
Produkte genehmigungspflichtig ist.  
Das Risiko der Export- und Importfähigkeit bestellter Produkte liegt 
beim Besteller. Es ist Aufgabe des Bestellers, dies zu prüfen, insbeson-
dere ob ein Embargo vorliegt oder es sich um ein dual-use-Produkt 
handelt, z.B. durch eine Anfrage beim Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) in Eschborn bei Frankfurt am Main. 
 
XXVI. Ausfuhrnachweis  
Holt ein Besteller, der außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ansässig ist, oder dessen Beauftragter Ware ab und befördert oder 
versendet sie in das Außengebiet, so hat der Besteller uns den steuer-
lich erforderlichen Ausfuhrnachweis beizubringen. Wird dieser Nach-
weis nicht erbracht, hat der Besteller den für Lieferungen innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden Umsatzsteuersatz vom Rech-
nungsbetrag zu zahlen.  
 
XXVII. Gerichtsstand, anwendbares Recht 
(1) Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis zwischen den Parteien 
ergebenden Streitigkeiten wird – soweit der Besteller Kaufmann ist, die 
örtlich und international ausschließliche Zuständigkeit des für unseren 
Geschäftssitz zuständigen Gerichts vereinbart. Dies gilt auch für Strei-
tigkeiten im Urkunden-, Wechsel- oder Scheckprozess. 
(2) Auf die Vertragsbeziehungen mit dem Besteller ist ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar. Die Anwend-
barkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 
1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG – „UN 
Kaufrecht“) ist ausgeschlossen.  
(3) Erfüllungsort für die Zahlung ist unser Geschäftssitz, für alle übri-
gen Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung oder aus dem 
Einzelvertrag unser Lieferwerk. 
(4) Sollte eine Bestimmung dieser ALB und der getroffenen weiteren 
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Gültig-
keit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. 
(5) Wir speichern personenbezogene Daten des Bestellers im Rahmen 
der Geschäftsbeziehung mittels elektronischer Datenverarbeitung nach 
Maßgabe des Bundesdatenschutzgesetzes.  
 
XXVIII. Kontaktdaten 
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D-44579 Castrop-Rauxel 
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 M. Eng. Sascha Lahnstein 
 
Telefon: +49 (0) 2305 / 8904 - 21 
Telefax: +49 (0) 2305 / 8904 - 23 
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